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Gesetz der Gemeinde Albula/Alvra über die Wasserbewirtschaftung im 

Einzugsgebiet der Entwässerung der Brienzer Maiensässe 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

 

 

Die Gemeindeversammlung von Albula/Alvra, gestützt auf Art. 35 Ziff. 2 der 

Gemeindeverfassung, beschliesst: 

 
 

Art. 1       Zweck und Geltungsbereich 

1 Zur Verminderung der Rutschaktivität im Gebiet der Rutschung Brienz/Brinzauls  
wurde das seit der Erstellung (1906/07) und Sanierung (1976/78) in der Funktion 
eingeschränkte Entwässerungssystem im Gebiet der Brienzer Maiensässe 
instandgestellt (Instandstellungsprojekt 2020/21). Zweck dieser Massnahme ist, an 
der Geländeoberfläche austretendes Wasser oberhalb der Rutschung Brienz/ 
Brinzauls mittels eines geschlossenen Systems (ohne Wasserverluste) zu fassen 
und aus dem Rutschgebiet auszuleiten. 

2 Zur Gewährleistung dieses Zwecks regelt dieses Gesetz die künftige Wasserbewirt- 
schaftung im Projektperimeter der Entwässerung der Brienzer Maiensässe in den Ge- 
bieten Schautschen und Propissi. Das betreffende Gebiet ist in der Karte in Anhang 1 
zu diesem Gesetz definiert. 

 
 

Art. 2       Eigentum und Betrieb der Anlagen 

1 
Sämtliche von der Gemeinde im Gebiet gemäss Artikel 1 bei Umsetzung des 

Instandstellungsprojektes 2020/22 erstellten Wasserfassungen, Leitungen, 
Schächte, Hahnen, Brunnen und weiteren im Zusammenhang mit der Wasserbe- 
wirtschaftung erstellten Anlagen stehen im Eigentum der Gemeinde (Anhang 2). 
Der Bestand dieser Systemkomponenten bei Erlass des vorliegenden Gesetzes 
ist in Anhang 3 zu diesem Gesetz verbindlich festgehalten. 

2 
Die Gemeinde sorgt für den angemessenen Unterhalt und die angemessene 

Betriebsfähigkeit dieser Anlagen. Es steht in ihrer Entscheidungsfreiheit, den Be- 
trieb und Unterhalt dieser Anlagen jederzeit einzustellen. 

 
 

Art. 3       Verhältnis zum Wasserversorgungsgesetz 

Die Anlagen gemäss Artikel 2 haben keine Erschliessungsfunktion im Sinne des 
kommunalen Wasserversorgungsgesetzes (WvG), weshalb das WvG auf diesen 
Anlagen keine Anwendung findet. 
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Art. 4       Verbot privater Anschlüsse 

1 
Die Erstellung und der Betrieb privater Anschlüsse an den Anlagen im Sinne von 

Artikel 2 ist untersagt. 

2 
Bestehende private Anschlüsse, welche ohne Bewilligung erstellt worden sind und 

betrieben werden, müssen bis spätestens 12 Monate nach Inkrafttreten des 
Gesetzes auf Kosten der privaten Eigentümerinnen und Eigentümer entfernt oder 
gebrauchsuntauglich gemacht werden. 

 
 

Art. 5      Wasserbezug 

1 
Jeglicher Wasserbezug im Gebiet der Brienzer Maiensässe muss: 

a. ausschliesslich an folgenden Stellen erfolgen: 
- Brunnen Propissi Sot 1, 2 und 3; 
- Brunnen Igl Lai; 
- Brunnen Propissi Saura 1 und 2; 
- Brunnen Schautschen 1 und 2. 

b. in herkömmlicher Weise erfolgen (mit Kessel usw.). 
c. in gemeinverträglicher Weise, d. h. nicht zulasten anderer Bezüger erfolgen. 

2 
Der Wasserlauf an den Brunnen muss bei Nichtgebrauch (wenn kein 

Wasserbezug erfolgt) auf einen minimalen Stetslauf von rund 0.5 l/min zurückge- 
dreht werden. 

3 Die Verwendung oder das Anbringen technischer Hilfsmittel zum Wasserbezug 
an den Brunnen oder anderen Anlageteilen ist untersagt und wird gebüsst. 

 
 

Art. 6       Wasserquantität und -qualität 

Der Wasserbezug richtet sich ausschliesslich nach dem natürlichen Dargebot. Die 
Gemeinde trifft keine Haftung für irgendeine Quantität an Wasser. 

 
 

Art. 7      Rechtsschutz 

Entscheide des Gemeindevorstandes können innert 30 Tagen seit Zustellung mit 
Beschwerde beim Verwaltungsgericht angefochten werden. 

 
 

Art. 8      Gemeindevorstand 

Soweit nötig erlässt der Gemeindevorstand für den Vollzug dieses Gesetzes ein Re- 
glement. 
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Art. 9      Strafbestimmungen 

1 
Widerhandlungen gegen dieses Gesetz sowie gegen die gestützt darauf erlassenen 

Verfügungen werden vom Gemeindevorstand mit Busse bis zu CHF 5’000.00 
bestraft. 

2 
Zuständig für Verfolgung und Beurteilung von Widerhandlungen ist der Gemeinde- 

vorstand. Vor dem Ausfällen einer Busse ist das rechtliche Gehör zu gewähren. Die 
Anordnung der Busse erfolgt durch den Gemeindevorstand. 

 
 

Art. 10    Übergangsbestimmung 

1 Vor Inkraftsetzung dieses Gesetzes erteilte Bewilligungen, die in Rechtskraft erwach- 
sen sind, behalten ihre Rechtsbeständigkeit. Bei Anpassungen der entsprechenden 
Bauten und Anlagen (Änderungen, Erweiterungen, Erneuerungen usw.) endet die 
Rechtsbeständigkeit und es gilt Artikel 4 Absatz 1. 

2 Vorbehalten bleiben zudem Revisionstatbestände gemäss Artikel 67 des Gesetzes 
über die Verwaltungsrechtspflege (VRG; BR 370.100). 

 

Art. 11    Inkrafttreten 

1 
Das vorliegende Gesetz untersteht dem fakultativen Referendum. 

2 
Der Gemeindevorstand bestimmt den Zeitpunkt des Inkrafttretens. 

3 
Mit dem Inkrafttreten sind die damit in Widerspruch stehenden Bestimmungen 

anderer Erlasse aufgehoben. 

 
 

Der Gemeindepräsident Der Gemeindeschreiber 

 

  

 Daniel Albertin Hubertus Fanti 
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